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Anhang 
(zu § 12 Nr. 5 Buchst. j)

Anlage 2 Nr. 3.1
(zu § 11)

3.1 Fachrichtung Blumenkunst

Fächer
Wochenstunden

1. Schuljahr 2. Schuljahr
Pflichtfächer
Deutsch1 2 ‒
Englisch 2 2
Wirtschaftskunde sowie Politik und Gesellschaft1 2 ‒
Berufs- und Arbeitspädagogik 2 ‒
Interkulturelle Kommunikation und Präsentation 2 ‒
Betriebspsychologie ‒ 2
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 4 ‒
Marketing4 ‒ 2
Datenverarbeitung 2 ‒
Pflanzenkunde und Naturstudien 4 ‒
Pflanzenverwendung4 ‒ 2
Gestaltungs- und Farbenlehre 4 ‒
Architektur und Design4 ‒ 2
Geschichte der Blumen- und Festkultur 2 ‒
Werkformen der Blumenkunst4 8 4
Entwurf und Visualisierung 2 4
Nachhaltiges Design und Bionik4 ‒ 2
Veranstaltungsmanagement 2 ‒
Zwischensumme 38 20

+ 16 Wochenstunden  
Wahlpflichtfächer3

Gesamtsumme 38 36
Wahlpflichtfächer
Projektmanagement und Projektarbeit ‒ 4
Naturstudien und experimentelles Gestalten4 ‒ 4
Farb- und Formgestaltung4 ‒ 2
Designorientiertes Gestalten4 ‒ 4
Geschichte der Gartenkunst4 ‒ 2
Unternehmensgründung, -organisation und -führung4 ‒ 2
Finanzbuchhaltung4 ‒ 2
Visuelle Kommunikation ‒ 4
Marketingorientiertes Gestalten4 ‒ 4
Gestaltungskonzepte Lebendes Grün4 ‒ 2
Pflanzenschutz und Pflanzenpflege4 ‒ 2
Kulturpädagogik und Therapie ‒ 2
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Fächer
Wochenstunden

1. Schuljahr 2. Schuljahr
Wahlpflichtfächer
Fotografie und Reproduktionstechnik ‒ 2
Kommunikations- und Mediendesign ‒ 2
Gestaltungskonzepte Event und Green Design4 ‒ 4
Zusatzfächer zum Erwerb der Fachhochschulreife
Englisch1, 2 ‒ 2
Mathematik1 ‒ 3
Naturwissenschaftliche Grundlagen1 3 ‒

1 Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen.
2 In dem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung abzulegen. 
3 Die Schülerinnen und Schüler wählen Fächer im vorgeschriebenen Umfang spätestens zum Ende des 1. Schuljahres aus den von der 

Schule angebotenen Wahlpflichtfächern.
4 Mögliche Abschlussprüfungsfächer, von denen vier ausgewählt werden müssen. Die Summe der Wochenstunden für die vier gewählten 

Abschlussprüfungsfächer beträgt mindestens zehn.
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